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Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Der Schuldner der in einem Rückstandsausweis ausgewiesenen Leistungsverp;ichtung hat ein Feststellungsinteresse

am Bestehen oder Nichtbestehen dieser Verp;ichtung. Er kann, wenn mit ihm ein Verwaltungsverfahren bisher nicht

durchgeführt wurde, darüber einen Bescheid begehren (Hinweis B 14.11.1980, 1223/80, VwSlg 10297 A/1980).

Schlagworte

Anspruch auf bescheidmäßige Erledigung und auf Zustellung, Recht der Behörde zur Bescheiderlassung

Feststellungsbescheide Anspruch auf bescheidmäßige Erledigung und auf Zustellung, Recht der Behörde zur

Bescheiderlassung konstitutive Bescheide
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